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Antrag A001  

Betr.: Abschaffung des Trennungsjahres bei Ehescheidungen! 

Antragsteller: Johanna Jaspers, Klement Bezdeka, KV München West 

 

Die FDP Bayern fordert die Abschaffung des Trennungsjahres als gesetzliche  1 

Voraussetzung bei Ehescheidungen. Des weiteren soll die gesetzliche  2 

Verpflichtung einen Scheidungsantrag durch einen Pflichtanwalt einzureichen  3 

entfallen.  4 

 5 

Begründung: 

Die gesetzliche Lage sieht vor, dass ein Antrag zur Scheidung vom scheidungswilligen 

Ehepartner (Antragsteller) über den mandatierten Rechtsanwalt beim zuständigen 

Familiengericht eingereicht werden muss. Derzeit legt der Gesetzgeber fest, dass eine 

zerrüttete Ehe die Voraussetzung für die Scheidung darstellt. Das Trennungsjahr ist 

aktuell die gesetzliche Voraussetzung um einen solchen Scheidungsantrag einreichen zu 

dürfen. Es ist allerdings nicht automatisch der Beginn der Scheidung, sondern lediglich 

die Voraussetzung dazu, die Scheidung einreichen zu können. 

Wir Freien Demokraten halten dies für eine Entmündigung des Bürgers.  

Wie lange die Trennungszeit dauert, hängt im Wesentlichen davon ab, ob sich das Paar 

einvernehmlich oder streitig scheiden lassen möchte. Im Falle einer einvernehmlichen 

Scheidung dauert die Zeit, in der das Paar getrennt voneinander leben muss, ein Jahr, im 

Falle einer streitigen Scheidung kann die Zeit bis zu drei Jahre andauern. 

 

  


